




 

     

                          

    

  

  

  

  

  

  

  

 

     

    

 

   

    

   

  

 

 

   

  

  

 

  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

  

  

  

  

     

     

   

  

     

    

  

 

  

    

  

    

   

   

    

  

    

     

 

       

 

  

 

     

 

     

   

   

 

   

  

   

  

  

   

  

   

 

  

   

    

 

    

 

 

  

Agrarmärkte 2014 Allgemeines 

im Hinblick auf Angebotszuwächse jedoch kontrovers 

diskutiert. Dem stehen Verluste von Ackerland durch 

Bodenverschlechterung (Wind-, Wassererosion, Ver

sauerung), Wassermangel (Verwüstung) oder falsche 

Bewässerung (Versalzung) sowie durch Siedlungs- und 

Verkehrsausdehnung in unbekannter Höhe gegenüber. 

Während in den früheren Jahrzehnten die landwirt

schaftlichen Nutzflächen weltweit ständig wuchsen (ca. 

10 Mio. ha pro Jahr), sank in den letzten 10 Jahren die 

weltweite landwirtschaftliche Nutzfläche um 13,5 Mio. 

ha. Die Ackerfläche (inkl. Dauerkulturen) konnte aller

dings um 37,6 Mio. ha erhöht werden. Mit einem An

stieg von 17,2 Mio. ha im Jahre 2011 konnte der Rück

gang auch der landwirtschaftlichen Nutzfläche wieder 

gestoppt werden. 

Mit dem Klimawandel werden gegenwärtig in vielen 

unterversorgten Regionen der Welt, wie in Afrika oder 

Südostasien, teils deutliche Ertragseinbußen und folg

lich negative Effekte auf das weltweite Angebot von 

Agrarprodukten verknüpft. 

Höhere Steigerungsraten der globalen Flächenprodukti

vität in der Pflanzen- und Tierproduktion erfordern 

weltweit mehr und verbesserte Techniken, Betriebs

mittel und Logistik. Hierfür werden andererseits zusätz

lich Energie, Rohstoffe für Düngung, Pflanzenschutz 

und Agrarchemikalien sowie vielerorts eine Intensivie

rung der Bewässerung erforderlich. Die Grenzen eines 

intensiveren natürlichen Ressourceneinsatzes sowie 

dessen langfristige externe Kosten im Bereich der Öko

logie werden unterschiedlich bewertet. Daher rücken 

neben den Anforderungen an nachhaltige Landbewirt

schaftung und ‛nachhaltige Produktivitätssteigerun

gen‚ auch kurzfristig realisierbare Angebotspotentiale 

wie die Verringerung der Produktions-, Ernte- und 

Nachernteverluste im Pflanzenbau und in der Tierhal

tung sowie in der gesamten Wertschöpfungskette in 

den Focus. 

Die Entwicklungen an den internationalen Agrarmärk

ten werden mittlerweile von einer Vielzahl unterschied

lichster Einflussfaktoren bestimmt. Die zunehmende 

Diskussion über deren Effekte auf die globalen Nach-

frage- und Angebotsentwicklungen von Agrarprodukten 

zeigen, dass die Bedeutung der internationalen Agrar

märkte in allen Volkswirtschaften steigt. Die weltweit 

vernetzten und voneinander abhängigen Agrarhandels

ströme können Risiken auf regionalen Märkten begren

zen und die Wohlfahrt in den beteiligten Ländern erhö

hen. Sie können aber auch langfristig Abhängigkeiten 

schaffen und nationale Reaktionsmöglichkeiten in Kri

senfällen einschränken. 

Daher wird die Mitwirkung und Interessenvertretung 

von Nationalstaaten und deren Zusammenschlüssen 

(z. B. EU) in supranationalen Initiativen und Organisati

onen (z. B. WTO) als immer entscheidender bewertet. 

1.1.2 WTO (World Trade Organization) 

Waren- und Dienstleistungsverkehr - Der freie Wa

ren- und Dienstleistungsverkehr unter vergleichbaren 

Rahmenbedingungen sowie die zunehmende Liberali

sierung des Welthandels ist eine treibende Kraft des 

wirtschaftlichen Wachstums. Seit Ende des Zweiten 

Weltkriegs wurden zahlreiche internationale Verhand

lungen geführt, um das Welthandelssystem weiterzu

entwickeln. Bis zur Gründung der Welthandelsorganisa

tion WTO im Jahr 1995 mit Sitz in Genf wurden die 

Verhandlungen im Wesentlichen auf der Basis des 

1948 ins Leben gerufenen allgemeinen Zoll- und Han

delsabkommens GATT (General Agreement on Tariffs 

and Trade) geführt. Mit den Beitritten von Russland als 

letzte große Volkswirtschaft zur WTO zum 22.8.2012 

sowie von Laos (2.2.2013) und Tadschikistan (2.3.2013) 

umfasst die WTO gegenwärtig 159 Länder. Dem Bei

tritt Jemens (voraussichtlich Juni 2014) hat die Minis

terkonferenz auf Bali bereits zugestimmt. 

Ziel - Langfristiges Ziel der WTO ist der internationale 

Freihandel, der über den kontinuierlichen Abbau von 

Handelshemmnissen erreicht werden soll. Daneben 

sollen Diskriminierungen beseitigt und der Lebensstan

dard gehoben werden. 

Aufgaben - Die WTO soll die Wirtschafts- und Han

delspolitik zwischen den Mitgliedstaaten koordinieren 

sowie Handelsstreitigkeiten schlichten. Die WTO-

Ministerkonferenzen finden seit 1996 regulär alle zwei 

Jahre statt. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Auch die 

EU ist Mitglied. Erhält die EU in Abstimmungen das 

Mandat aller EU-Länder, hat sie 27 Stimmen. 

WTO-Abkommen - Die verabschiedeten WTO-

Abkommen haben Auswirkungen auf die nationale 

Rechtssetzung, da sich alle Mitgliedstaaten im Grund

satz verpflichten, ihre Gesetze den WTO-Verträgen an

zupassen. So sehen die aktuellen Vereinbarungen 

Russlands zum WTO-Beitritt beispielsweise die Aufhe

bung des Schweinefleisch-Importkontingents, die Sen

kung der Agrarzölle und auch die Akzeptanz der europä

ischen Veterinär- und Pflanzenschutzstandards SPS 

(Sanitary and Phytosanitary Measures) vor. 

Neben der EU gibt es verschiedene politische, regiona

le oder wirtschaftliche Bündnisse zwischen den WTO-

Ländern wie NAFTA (North American Free Trade Ag

reement - Nordamerikanisches Freihandelsabkommen), 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations - Ver

band Südostasiatischer Nationen) oder Mercosur (Mer

cado Común del Sur - Gemeinsamer Markt Südameri

kas). Für die Wirtschaftsräume solcher Bündnisse gel

ten oft Ausnahmen vom Meistbegünstigungsprinzip. 

Nach diesem Grundprinzip müssen Handelsvorteile im 

Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich allen Ver

tragsstaaten gewährt werden. 
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Allgemeines	 Agrarmärkte 2014 

Interessengruppen - Folgende Gruppen bzw. Bünd

nisse (mit teilweise überlappenden Zugehörigkeiten) 

sind bei den WTO-Verhandlungen der letzten Jahre zu 

unterscheiden: 

	 Die vier großen Wirtschaftsmächte (EU, Japan, Ka

nada, USA) werden als ‛The Quad‚ bezeichnet. 

	 Die ‛Cairns-Gruppe‚ ist eine Vereinigung von 19 

agrarexportierenden Industrie- und Schwellenlän

dern (u. a. Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, 

Neuseeland, Philippinen, Südafrika, Thailand). Sie 

gilt als Wortführerin in der Kritik an protektionistisch 

ausgerichteten Agrarpolitiken, insbesondere der EU. 

Da ihre Mitglieder stark ausfuhrorientiert (ca. 1/3 der 

globalen Agrarexporte) sind, fordert sie den rigoro

sen Abbau von Exportsubventionen sowie deutliche 

Marktzugangsverbesserungen. 

	 Die ‛G-20-Länder‚ sind die wichtigsten Wirt

schaftsnationen. Zu ihnen gehören die größten In

dustrie- und Schwellenländer wie USA, Japan, 

Deutschland, China, Indien, Brasilien, Türkei, Südaf

rika und die EU. Mit dem Beitritt Russlands zur 

WTO wird erwartet, dass die BRICS-Staaten (Brasi

lien, Russland, Indien, China, Südafrika) einen grö

ßeren Einfluss auch innerhalb der WTO geltend ma

chen werden. 

	 Der Verbund der wichtigsten exportorientierten 

Schwellen- und Entwicklungsländer wird als Gruppe 

der Zwanzig bezeichnet (G-20 +/- schwankende 

Mitgliederzahl). Mit Brasilien, China, Indien, Indone

sien, Ägypten, Türkei u. a. repräsentieren sie über 

65 % der Weltbevölkerung, 72 % der Bauern sowie 

22 % der weltweiten Agrarproduktion. Die G-20+ 

versteht sich als Sprachrohr und Verhandlungsfüh

rer für die gesamte Dritte Welt. Ihre Argumentation 

ist allerdings durchaus eigennützig. Sie will (auch im 

Namen der Entwicklungsländer) zwar mehr Agrar

produkte exportieren, den heimischen Markt für In

dustriegüter und Dienstleistungen aber weiterhin 

schützen. In der Gruppe der G-90 finden sich die 

meisten Entwicklungsländer. 

	 Die kleinste Interessengruppe bilden Industrieländer 

mit starkem Agrarmarktschutz wie z. B. Japan, Süd

korea, Schweiz und Norwegen. 

Uruguay-Runde - In der Uruguay-Runde des GATT 

(1986-1994), wurde die Gründung der WTO (Abkom

men von Marakesch am 15.4.1994) vereinbart. Für die 

Landwirtschaft wurde darüber hinaus das ‛Agreement 

of Agriculture‚ getroffen. Ergebnisse waren neue Re

gelungen für die Agrarexporte mit der Folge, dass der 

Exportschutz und die internen Stützungen für die EU 

verringert wurden. 

Doha-Runde - Im Rahmen der 2001 in Doha abgehal

tenen vierten WTO-Konferenz (Doha-Runde) haben sich 

die Mitglieder auf folgende Ziele im Agrarsektor, der 

den Kern der Doha-Development Agenda bildet, ver

ständigt: Erleichterungen beim Marktzugang, Abbau 

sämtlicher Formen von Ausfuhrsubventionen und Im

portquoten, drastische Senkung wettbewerbsverzer

render interner Stützungsmaßnahmen, die Aufnahme 

nicht-handelsbezogener Anliegen (Umwelt- und Tier

schutz, Nahrungsmittelsicherheit, Entwicklung ländli

cher Räume etc.) sowie die differenzierte Behandlung 

von Entwicklungsländern in Form flexibler Regelungen. 

Diese können in geringeren Kürzungen der Einfuhrzölle, 

längeren Implementierungszeiträumen bzw. Über

gangsfristen oder der Berechtigung für spezifische 

Schutzmaßnahmen liegen. Das Arbeitsprogramm von 

Doha sollte bis 2005 abgeschlossen sein. Wegen un

terschiedlicher Positionen konnten erst auf der 9. WTO-

Ministerkonferenz auf Bali (2013) über einige wesentli

che Teile der Doha-Development Agenda (inklusive des 

Agrarsektors) Verhandlungsergebnisse erzielt werden. 

Cancún-Konferenz - Nachdem die Ministerkonferenz 

von Cancún im September 2003 an unterschiedlichen 

Interessenlagen zwischen Industrie- und Entwicklungs

ländern gescheitert war, kam im Sommer 2004 eine 

Rahmenvereinbarung über weitere Verhandlungen zu

stande. Ausschlaggebend hierfür war der Verzicht der 

EU auf sämtliche Ausfuhrsubventionen. Auf der Minis

terkonferenz in Hongkong Ende 2005 einigte man sich 

zwar auf die Abschaffung sämtlicher Formen von Ex

portfördermaßnahmen bis 2013. In anderen Bereichen 

blieben jedoch Diskrepanzen bestehen, so dass die 

Verhandlungen 2006 ausgesetzt wurden. 2007 ent

stand zwar ein Kompromissvorschlag, der aber nie rati

fiziert worden ist. 

Bali-Konferenz – Auf der 9. WTO-Konferenz im indo

nesischen Bali haben sich am 6. Dezember 2013 nach 

beinahe zwei Jahrzehnten alle 159 WTO-Länder erst

mals im Konsens auf ein Abkommen zum Abbau von 

Handelsschranken und Agrarsubventionen sowie auf 

Hilfen für Entwicklungsländer geeinigt. Das Paket von 

zehn Einzelvereinbarungen beinhaltet auch Aspekte 

zum Agrarsektor aus der 2001 gestarteten Doha-

Runde. Die beschlossenen Handelserleichterungen 

greifen vor allem in den nicht-landwirtschaftlichen Be

reichen. Die GAP und das EU-Agrarexportstützungs

system bleiben vorerst unangetastet. Nachdem die EU 

ihre Exportstützungen in den letzten 20 Jahren von ca. 

10 Mrd. € auf Null gesenkt hat, bleiben Exporterstat

tungszahlungen bei gravierenden Marktkrisen erlaubt. 

Die EU-Förderungen im Rahmen der sogenannten 

‛Green-Box‚ (Landwirtschaft und ländlicher Raum) 

bleiben erlaubt, soweit sie nicht handelsverzerrend und 

WTO-konform sind. Die Einigung auf Bali kam erst zu 

Stande, nachdem Indien mit Unterstützung von Ent

wicklungsländern eine Ausnahme im Verbot von Preis

stützungen eingeräumt wurde. Indien und andere Ent

wicklungsländer (2/3 der WTO-Länder haben entspre

chenden Status) dürfen die Landwirtschaft bei beste

henden Programmen weiterhin mit staatlichen Käufen 
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Agrarmärkte 2014	 Allgemeines 

zu festgelegten Preisen unterstützen, wenn es um die 

Nahrungsmittelsicherung (Hungerbekämpfung) für gro

ße Teile der Bevölkerung geht. Diese Ausnahme ist auf 

vier Jahre befristet. 

Perspektiven - Mit dem Kompromiss zum Ernährungs

sicherungspaket, das den Bedürfnissen der Entwick

lungsländer Rechnung trägt, konnten das langfristige 

Ziel der Doha Development Agenda, nämlich ein um

fassendes WTO-Agrarabkommen, das seit 2001 ver

handelt wird, gerettet und auf die ‛Post-Bali-Agenda‚ 

verschoben werden. 

Parallel werden weltweit Freihandelsabkommen ver

handelt, so aktuell auch zwischen den USA und der EU. 

Hemmnisse werden im Agrarsektor bei den nicht tarifä

ren Handelsrestriktionen wie dem Einsatz von Gen

technik und Wachstumshormonen in der Fleischpro

duktion gesehen. 

Der Vorteil des bisherigen WTO-Abkommens lag darin, 

dass es in der Wirtschaftskrise (Ende 2008) gelang, 

Marktabschottungen zu vermeiden. 

Nicht tarifäre Handelshemmnisse - Der Abbau nicht 

tarifärer Handelshemmnisse wie Ein-/Ausfuhrquoten, 

Steuervorteile und Finanzförderung inländischer Unter

nehmen, aber auch technische bzw. rechtliche Vor

schriften, Verpackungsvorgaben oder Quali

täts-/Umwelt-/Sozial-/Tierschutzstandards und Her

kunftsangaben, wird künftig weiter verhandelt werden 

müssen, um die Transparenz im internationalen Handel 

zu erhöhen und entsprechende Handelsbarrieren sowie 

Wettbewerbsverzerrungen zu verringern. 

1.1.3	 Internationale Normen und Standards 
für Agrarprodukte 

Codex Alimentarius - Im Rahmen des weltweiten 

Handels mit Agrarprodukten sind für den Verbraucher

schutz zahlreiche internationale Regelungen von be

sonderer Bedeutung. Bereits 1962 wurde von der FAO 

(Food and Agriculture Organisation) und der WHO 

(World Health Organisation) zur Erarbeitung internatio

naler Lebensmittel-Standards die Codex-Alimentarius-

Kommission gegründet. Der Codex Alimentarius ist ei

ne Sammlung von Normen für die Lebensmittelsicher

heit und -produktqualität. Neben Verfahren zum Sicher

stellen der Lebensmittelsicherheit (z. B. der Aufbau ei

nes HACCP-Systems oder die Durchführung von Stich

probenkontrollen) enthält der Codex Alimentarius auch 

produktspezifische Standards, die Festlegungen über 

Herstellungsverfahren treffen, mikrobiologische Risiken 

benennen und die Kennzeichnung der Ware zur Infor

mation des Endverbrauchers regeln. Die Standards und 

Normen des Codex umfassen freiwillige Vereinbarun

gen, Empfehlungen und Vorschriften, die für die derzeit 

186 Mitgliedsländer (inkl. EU) zunächst nicht verbindlich 

sind. Durch die Aufnahme der Standards in internatio

nale Handelsabkommen wie SPS oder direkt in nationa

le Vorschriften wirken diese internationalen Regelun

gen aber sehr stark auf die europäische und nationale 

Gesetzgebung. Neben den Mitgliedsländern können 

221 ‛Codex Beobachter‚ (UN-, zwischenstaatliche und 

Nicht-Regierungs-Organisationen) auf Antrag an den 

Sitzungen teilnehmen. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 

Das HACCP-Konzept wird als Instrument benutzt, um 

die kritischen Punkte eines Prozesses und damit die 

Festlegung bestimmter Kontrollen in der Lebens- und 

Futtermittelbranche zu ermitteln sowie deren Einhal

tung zu dokumentieren. HACCP wird im Codex Alimen

tarius definiert und gilt mittlerweile als weltweit akzep

tiertes Konzept zur Risikobeherrschung, das sowohl in 

staatlichen Kontroll- als auch privatwirtschaftlichen Zer

tifizierungssystemen vorausgesetzt wird. 

SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) - Das SPS 

ist ein WTO-Abkommen über die Anwendung von ge

sundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen 

Maßnahmen. Dieses wird direkt von der WTO über

wacht, um Handelshemmnisse in Folge der stark variie

renden Vorschriften und Standards zum Schutz der Ge

sundheit von Mensch, Tier und Pflanze in den WTO-

Mitgliedsländern zu verringern. Zur Vermeidung willkür

licher Handelsbarrieren schreibt das Abkommen vor, 

dass die Einhaltung von international harmonisierten 

Standards (z. B. Codex Alimentarius, Internationale 

Pflanzenschutzkonvention) als hinreichend akzeptiert 

wird. Sollten Mitglieder der WTO darüber hinausge

hende Anforderungen an Importe stellen (Vorsorgeprin

zip), so muss deren Notwendigkeit durch eine natur

wissenschaftliche Risikobewertung nachgewiesen 

werden. Die Anwendung des Vorsorgeprinzips inner

halb der WTO ist jedoch problematisch. Beispielsweise 

hat der EU/US-Hormonstreit gezeigt, dass es bei der 

Risikoanalyse nicht immer einen wissenschaftlichen 

Konsens gibt (BMWI 2011). 

Der internationale Handel setzt mittlerweile mehr als 

den Nachweis voraus, dass Lebens- und Futtermittel 

bezüglich Hygiene und Rückständen unbedenklich sind 

sowie den jeweiligen nationalen und internationalen 

Vorschriften entsprechen. Auf zunehmend globalisier

ten Märkten steigen die Anforderungen an Qualität, Si

cherheit, Vergleichbarkeit und Transparenz von Produk

ten, Dienstleistungen sowie Prozessen aller Art. Hierfür 

sind neben staatlichen Regelungen in Form von natio

nalen Gesetzen (z. B. Gentechnik) oder internationalen 

Vereinbarungen auch eine Fülle international anerkann

ter privatwirtschaftlicher Normen (z. B. ISO 

22000:2005-Norm für Managementsysteme, die Le

bensmittelsicherheit stufenübergreifend zertifizieren) 

oder Standards (z. B. IFS - International Food Standard -

Zertifizierung aller nachgelagerten Fertigungsstufen) zu 

beachten. 
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Irland, Portugal) und steigenden Haushaltsdefiziten 

(Spanien, Italien u. a.), wurde der Kreditrahmen bei der 

EFSF auf 440 Mrd. € aufgestockt. Zusammen mit dem 

EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism 

Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus) in 

Höhe von 60 Mrd. € sowie den IWF-Krediten (Internati

onaler Währungsfond) von 250 Mrd. € hat der zeitlich 

befristete Euro-Schutzschirm mittlerweile eine Kapazi

tät von 750 Mrd. €. Hinzu kommt, dass der EFSF im 

Notfall mit privaten Geldern ‛gehebelt‚ werden soll. Im 

Zuge der Hebelung soll der EFSF einem Staat nicht di

rekt einen Kredit geben, sondern die Staatsanleihen, 

die von Privatinvestoren erworben werden, zu etwa 20 

oder 30 % absichern. Die Schlagkraft des EFSF wäre 

durch Mobilisierung von Privatkapital theoretisch drei 

bis fünfmal so hoch wie bei einer direkten Kreditverga

be. Allerdings steigen die Risikoaufschläge und Speku

lationsgefahren. Für den EFSF beträgt die deutsche 

Haftungsobergrenze etwa 211 Mrd. €. Für bis Ende 

2012 ausgezahlte EFSF-Hilfskredite beträgt die deut

sche Haftung derzeit 100 Mrd. €. 

Europäischer Stabilitätsmechanismus - Am 

21.7.2011 wurde des Weiteren der Vertrag zum Euro

päischen Stabilitätsmechanismus (ESM - European 

Stability Mechanism) als dauerhafte Einrichtung be

schlossen. Er hat am 08.10.2012 seine Arbeit aufge

nommen und löste Mitte 2013 den auslaufenden EFSF 

vollständig ab. Im März 2012 einigten sich die Euro-

Finanzminister auf die vorübergehende Kombination 

beider Stabilisierungsinstrumente bis Mitte 2013. Be

schlossene EFSF-Mittel für Griechenland, Portugal und 

Irland von ca. 200 Mrd. € werden nicht mehr verrech

net, sondern kombiniert. Für den ESM ist somit ein ge

zeichnetes Volumen von über 700 Mrd. € Stammkapital 

bei einer Darlehenskapazität von 500 Mrd. € vorgese

hen. Hinzu kommen EFSF-Mittel in Höhe von 

240 Mrd. €, die bislang nicht verplant sind, als Reserve 

bis die ESM-Gelder komplett zur Verfügung stehen. Die 

Euroländer zahlen über fünf Jahre verteilt Barmittel in 

Höhe von 80 Mrd. € (Deutschland: 22 Mrd. €) ein. Die 

restlichen 620 Mrd. € bestehen aus Garantien. 

Deutschland hat abrufbare Garantien von 168 Mrd. € 

dauerhaft bereit zu halten. Nach Ratifizierung können 

die Beschlüsse vom ESM-Gouverneursrat im gegensei

tigen Einvernehmen mit dem ESM-Direktorium souve

rän und ohne weitere Zustimmung der nationalen Par

lamente getroffen werden. Im ESM-Gouverneursrat ist 

jede Regierung durch den Finanzminister vertreten. Die 

einzelnen Staaten erhalten ihr Stimmgewicht entspre

chend ihres eingesetzten ESM-Kapitals. Deutschland 

ist mit über 27 % am ESM beteiligt. Das Bundesver

fassungsgericht billigte im September 2012 die Zu

stimmung der Bundesregierung zum ESM-Vertrag mit 

zwei völkerrechtlichen Vorbehalten. Im März 2014 bil

ligte das Bundesverfassungsgericht die deutsche Betei

ligung am ESM unter gewissen Auflagen erneut und 

wies mehrere Beschwerden ab. Die Haftungshöchst

grenze für Deutschland bleibt bei 190 Mrd. € bzw. der 

deutsche Vertreter im ESM-Gouverneursrat muss einer 

Erhöhung ausdrücklich zustimmen. Zudem darf die 

Schweigepflicht in den ESM-Gremien das Informations-

recht des Bundestages und des Bundesrates nicht ein

schränken. 

Europäischer Fiskalpakt - Am 9.12.2011 einigten sich 

die 17 Euro-Länder zudem auf den Vertrag über Stabili

tät, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts

und Währungsunion (SKS-Vertrag), der die Vorgaben 

des EU-Stabilitäts- und Wachstumspaktes verschärft. 

Außer Großbritannien und Tschechien beabsichtigen 

auch alle anderen Nicht-Euro-Länder der EU teilzuneh

men. Wichtigste Vorgabe ist, dass der allgemeine 

Staatshaushalt ausgeglichen ist oder einen Überschuss 

aufweisen muss. Das jährliche strukturelle Defizit darf 

nicht höher als 0,5 % des nominalen BIP sein. Die neue 

Regelung muss in der nationalen Verfassung (oder auf 

gleichwertigem Niveau) verankert werden. Jedes Euro-

land, das keine entsprechende Schuldenbremse auf na

tionaler Ebene einführt, kann vor dem Gerichtshof der 

EU in Luxemburg auf eine Strafe bis maximal 0,1 % 

seines BIP verklagt werden. Die Strafe soll in den ESM 

fließen. 

Folgen der Eurokrise - Neben Hilfen für Irland, Portu

gal, Griechenland und Spanien (ESM) wurden im März 

2013 auch für Zypern Hilfskredite beschlossen, um ei

ne Staatspleite abzuwenden. Allerdings müssen zum 

ersten Mal private Bankkunden das Rettungspaket 

(10 Mrd. €) durch eine Zwangsabgabe (5,8 Mrd. €) auf 

Guthaben (ab 100.000 €) mitfinanzieren. Umstritten 

sind die tatsächlichen Kosten Deutschlands für die Eu

ro-Krise, da die im Zuge der Krise gesunkenen Zinsen 

für deutsche Staatsanleihen große Einsparungen er

möglichen. Ebenfalls gestiegen sind die Zinseinkünfte 

der Bundesbank aufgrund der Geldmengenpolitik der 

EZB. Deutschland haftete bis Mitte 2013 mit etwa 

95,3 Mrd. € bei einer Haftungsobergrenze von 

190 Mrd. € im ESM bzw. 211 Mrd. € aus den EFSF-

Verpflichtungen. Im umstrittenen EZB-Ankauf von 

staatlichen Anleihen, die von privaten Investoren ge

mieden werden, verwies Karlsruhe bei verschiedenen 

Fragen an den europäischen Gerichtshof, mit dessen 

Spruch bis Mitte 2015 zu rechnen ist. Obwohl zulässig, 

hat die EZB bisher keinen Gebrauch von dem - für den 

Krisenfall angekündigten - Kauf von Staatsanleihen ge

macht. Letzteres liegt auch daran, dass sich die europä

ische Wirtschaft seit 2013 zu erholen beginnt und die 

Schuldenkrise langsam überwunden wird. So konnte 

Portugal neben Irland und Spanien als drittes Land den 

Euro-Rettungsschirm verlassen. Allerdings kämpft Spa

nien und neuerdings verstärkt Frankreich mit ihren De

fiziten. 

1.2.2	 Entwicklung der gemeinsamen EU-
Agrarpolitik 

Ziele - Die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

wurden bereits in den Römischen Verträgen (1957), die 
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die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) be

gründeten, festgelegt: 

	 Die Produktivität der Landwirtschaft durch Förde

rung des technischen Fortschritts, Rationalisierung 

der landwirtschaftlichen Erzeugung und den best

möglichen Einsatz der Produktionsfaktoren, insbe

sondere der Arbeitskräfte, zu steigern, 

	 der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere 

durch Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens der in 

der Landwirtschaft tätigen Personen, eine ange

messene Lebenshaltung zu gewährleisten, 

	 die Märkte zu stabilisieren, 

	 die Versorgung sicherzustellen, 

	 für die Belieferung der Verbraucher mit Nahrungs

mitteln zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen. 

Gemeinsame Organisation der Agrarmärkte 

(GMO) - In den Römischen Verträgen wurde auch die 

Schaffung einer gemeinsamen Organisation der Ag

rarmärkte festgelegt, die folgende Organisationsformen 

aufweist: 

	 Gemeinsame Wettbewerbsregeln, 

	 bindende Koordinierung der verschiedenen einzel

staatlichen Marktordnungen, 

	 eine europäische Marktordnung. 

Grundsätze - 1962 wurden für den gemeinsamen Ag

rarmarkt drei Grundsätze festgelegt: 

	 Einheit des Marktes, d. h. der freie Verkehr land

wirtschaftlicher Erzeugnisse im Bereich der Mit

gliedstaaten. Für die Organisation des Binnenmark

tes sollten überall in der EU die gleichen Instrumen

te und Mechanismen angewandt werden. 

	 Gemeinschaftspräferenz, d. h., dass die Agrarpro

dukte der EU bei der Vermarktung Vorrang und ei

nen Preisvorteil gegenüber importierten Produkten 

haben; dies bedeutet auch den Schutz des Binnen

marktes vor Niedrigpreisprodukten aus Drittländern 

und vor größeren Schwankungen des Weltmarktes. 

	 Finanzielle Solidarität, d. h. alle Ausgaben im Rah

men der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) 

werden vom Gemeinschaftshaushalt getragen. 

Agrar-Reformen - Die Gemeinsame Agrarpolitik der 

EU ist vielfach reformiert worden, seit sie 1962 in Kraft 

getreten ist. Einige wichtige Meilensteine mit ihren je

weiligen Zielen waren: 

	 Mansholt-Plan (1968): Verringerung der landwirt

schaftlichen Erwerbsbevölkerung und die Förderung 

größerer, effizienterer landwirtschaftlicher Betriebe. 

	 ”Strukturmaßnahmen“ (1972): Modernisierung 

der Landwirtschaft (Förderung entwicklungsfähiger 

Betriebe). 

	 Grünbuch ”Perspektiven der Gemeinsamen Ag

rarpolitik“ (1985): Bekämpfung der Überprodukti

on. 

	 ”Leitlinie für die Agrarausgaben“ (1988): Begren

zung der Agrarausgaben. 

	 ”MacSharry Reform“ (1992): Senkung der Agrar

preise (Getreide, Ölsaaten und Rindfleisch), Flä

chenstilllegungen, Ausgleichszahlungen für die ent

standenen Einkommensverluste (Flächenprämien, 

höhere Prämien für Bullen, Mutterkühe und Mutter

schafe), Förderung von Marktmechanismen, Erfül

lung von GATT-Forderungen und Einführung von 

Umweltschutzmaßnahmen. 

	 Agenda 2000 (1999): Weitere Stärkung der Wett

bewerbsfähigkeit, Einführung einer Politik für den 

ländlichen Raum, Weiterentwicklung der Umwelt

maßnahmen, Sicherung angemessener Einkommen 

für die Landwirte, Vorbereitung der EU auf die Ost

erweiterung, Stärkung der Position der EU bei den 

WTO-Verhandlungen, Einführung von Maßnahmen 

zur Förderung von Lebensmittelsicherheit und 

-qualität sowie die Stabilisierung der Agrarausgaben 

auf dem Niveau von 1999. Die Umsetzung der Ziele 

erfolgte durch eine Senkung der Interventionspreise 

(Getreide, Rindfleisch und Milch), die Erhöhung der 

Ausgleichszahlungen (Getreide, männliche Rinder), 

die Einführung einer Schlachtprämie für alle Rinder, 

die Einführung von Ausgleichszahlungen bei Milch, 

die Anpassung der Ölsaatenprämien an die Getrei

deprämien und die Erhöhung der Milchquoten. Die 

Laufzeit der in der Agenda 2000 beschlossenen Re

formen ging von 2000 bis 2006. 

	 Halbzeitbewertung (”Midterm Review“) 2003: 

Die Agrarpolitik sollte entbürokratisiert werden, 

gleichzeitig sollten die Landwirte in die Lage ver

setzt werden, marktangepasster zu produzieren. Für 

die Europäischen Verbraucher und die Steuerzahler 

sollte die Halbzeitbewertung mehr Wirtschaftlich

keit bringen. 

	 Luxemburger Beschlüsse: 2003 verständigte sich 

der EU-Agrarministerrat mit den Luxemburger Be

schlüssen auf einen Systemwechsel und eine um

fassende Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) ab dem Jahr 2005. Mit diesen Beschlüssen 

wurde über die ursprünglich geplante ‛Halbzeitbe

wertung‚ weit hinausgegangen. Die Agenda 2000, 
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die eigentlich bis 2006 gelten sollte, wurde zu gro

ßen Teilen beschleunigt und verschärft. 

Ziele der GAP-Reform 2003 waren 

	 Bessere Rechtfertigung der öffentlichen Ausgaben 

für den Agrarsektor. 

	 Erhalt der Stützung der landwirtschaftlichen Ein

kommen, da die Landwirtschaft Gegenleistungen in 

Form von sicheren Lebensmitteln, einer intakten 

Umwelt, der Einhaltung von Tierschutzauflagen, der 

Landschaftspflege und der Erhaltung des kulturellen 

Erbes erbringt. 

Inhalte der GAP-Reform 2003 waren: 

	 Die ‛Entkopplung‚ der Direktzahlungen von der Er

zeugung. 

	 Die Bindung der Direktzahlungen an die Einhaltung 

von Standards in den Bereichen Umwelt, Lebens

mittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tier

schutz (‛Cross Compliance‚). 

	 Die Einführung der ‛Modulation‚, d. h. Kürzung der 

Direktzahlungen zu Gunsten der Förderung der länd

lichen Entwicklung. 

Entkopplung - Der umfassendste Neuansatz der Re

form war die (fast vollständige) Entkopplung der bis da

hin von der Produktion abhängigen Direktzahlungen 

und die Überführung der Zahlungen in eine individuelle 

Betriebsprämie. Ziel der Entkopplung war die Verhinde

rung von Produktionsanreizen durch Beihilfezahlungen 

sowie eine stärkere Ausrichtung der Produktion an die 

Erfordernisse des Marktes. 

Betriebsprämie - Die Einführung der Betriebsprämie 

erfolgte in der Mehrzahl der EU-Staaten 2005, einige 

Mitgliedstaaten verschoben die Einführung auf das Jahr 

2006. 

Die EU hatte den Mitgliedstaaten Bandbreiten bei der 

Gestaltung und beim Grad der Entkopplung einge

räumt. Die Mitgliedstaaten nutzen die von der EU ge

währten Bandbreiten sehr unterschiedlich. Grundsätz

lich wurden zwei alternative Modelle für die Verteilung 

der neuen Zahlungsansprüche vorgegeben: Zum einen 

das Betriebsmodell, bei dem nach betriebsindividueller 

Situation in einem Referenzzeitraum (2000-2002) die 

neuen Zahlungsansprüche zugeteilt werden. Zum ande

ren das Modell regionaler Einheitsprämien (Umlegung 

der individuellen Prämienansprüche auf die Fläche einer 

Region). 

Kombimodell - Die nationale Umsetzung der Entkopp

lung erfolgte in Deutschland im Rahmen eines ‛Kom

bimodells‚, welches folgende Regelungen enthält: 

	 Entkopplung der Direktzahlungen: Ausgenommen 

wurden ganz oder teilweise die Beihilfen für Stärke

kartoffeln und die Prämie für Kartoffelstärke, Tabak, 

Schalenfrüchte, Trockenfutter sowie Eiweiß- und 

Energiepflanzen. 

	 Die früheren Direktzahlungen im Ackerbau, die 

Schlachtprämien für Rinder und die Saatgutbeihilfen 

sowie 50 % der Extensivierungszuschläge und 

75 % des entkoppelten Teils der Stärkekartoffelbei

hilfen wurden nach einem regionalisierten Durch

schnittssatz auf die Acker- und Grünlandflächen ein

schließlich bisher nicht prämienberechtigter Anbau

flächen für Obst, Gemüse und Speisekartoffeln ver

teilt. 

Die Ackerprämie wurde so bemessen, dass die bishe

rigen Direktzahlungen im Ackerbau auf alle Ackerflä

chen umverteilt werden. Der ‛regionalisierte‚ Teil der 

Tierprämien (Schlachtprämie, 50 % des Extensivie

rungszuschlages) wurde rechnerisch auf die Dauergrün

landflächen verteilt. Dies ergab im Bundesschnitt bis 

zum Jahr 2010 einen Betrag von 79 €/ha Dauergrünland 

und 301 €/ha Ackerfläche. 

Für Baden-Württemberg betrugen die regionalisierten 

Prämien rund 72 €/ha für Dauergrünland und 304 €/ha 

für Ackerfläche. Für Bayern ergaben sich im Jahr 2009 

noch eine regionalisierte Dauergrünlandprämie von 

rund 88 €/ha und eine Prämie für die Ackerfläche in 

Höhe von 298 €/ha. 

Betriebsindividuelle ”Top-Ups“ - Die anderen Direkt

zahlungen (Bullenprämien, Mutterkuhprämien, 

Schlachtprämie für Kälber, Milchprämie, Schaf- und 

Ziegenprämie, Trockenfutter, 50 % der Extensivie

rungszuschläge, 25 % der entkoppelten Stärkekartof

felbeihilfen und 40 % der Tabakzahlungen) wurden be

triebsindividuell als Zuschlag auf die Beträge für 

Acker- und Grünlandflächen gezahlt. Die regionalen 

Prämienteile und die betriebsindividuellen Prämienteile 

(‛Top-Ups‚) sind zu einem einzigen Zahlungsanspruch 

je ha vereinigt worden. 

”Gleitflug“ - Die ‛Top-Ups‚ wurden schrittweise ab

geschmolzen (‛Gleitflug‚) mit dem Ziel, die Grünland-

und Ackerprämien in eine einheitliche Flächenprämie zu 

überführen. Die ersten Schritte wurden 2010 bis 2012 

vollzogen, indem die betriebsindividuellen ‛Top-Ups‚ 

um 10 %, 20 % und weitere 30 % abgebaut wurden. 

Der letzte Abbauschritt erfolgte 2013 mit 40 % Ab

schmelzung. Seit 2013 betragen die einheitliche Flä

chenprämie bzw. der Zahlungsanspruch (Acker- und 

Grünland) in Baden-Württemberg 308 €/ha und in Bay

ern 361 €/ha. 

”Cross-Compliance“ - Die EU-Direktzahlungen wer

den seit 1.1.2005 in vollem Umfang nur noch bei Ein

haltung ‛anderweitiger (fachrechtlicher) Verpflichtun

gen‚ aus den Bereichen Umwelt-, Tierschutz, Lebens
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mittelsicherheit, Gesundheit von Mensch, Tier und 

Pflanze, bei Erhaltung aller Flächen in gutem landwirt

schaftlichen und ökologischen Zustand und eines be

stimmten Grünlandanteils gewährt. 

Modulation - Die Direktzahlungen aus der Ersten Säule 

(EGFL - Europäische Garantiefonds für die Landwirt

schaft) werden seit 2005 jährlich gekürzt, um die so 

eingesparten Beträge über den EU-Haushalt für Maß

nahmen der Zweiten Säule (ELER - Europäische Land

wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums) umzuschichten. Neben der Produktion sollen 

damit Maßnahmen der ländlichen Entwicklung finanziell 

stärker unterstützt werden. Die umgeschichteten Be

träge verbleiben in dem betreffenden EU-Mitgliedstaat, 

in Deutschland in den jeweiligen Bundesländern. Die 

Betriebsprämie unterliegt der Modulation, d. h. Zahlun

gen, die in der Summe 5.000 € übersteigen, werden 

gekürzt. Im Jahr 2012 und 2013 beträgt die Kürzung 

10 %, Beträge, die 300.000 € überschreiten, werden 

um 14 % gekürzt. Ab dem Antragsjahr 2014 entfällt die 

bisherige Modulationskürzung von 10 % bzw. 14 % 

wieder, da sie in Folge der neuen GAP-Reform dauer

haft der 2. Säule zugewiesen werden. Um dennoch die 

nationalen Obergrenzen bei der 1. Säule einzuhalten, 

werden im Antragsjahr 2014 die betrieblichen Zah

lungsansprüche zwischen 17 und 18 % gekürzt (EU-

Agrarpolitik nach 2013). 

”Health Check“ (Gesundheitscheck) - Am 20.11.2008 

erzielten die Landwirtschaftsminister der EU eine poli

tische Einigung über weitere GAP-Anpassungen. Mit 

dem ‛Gesundheitscheck‚ sollte die GAP von 2003 

modernisiert, vereinfacht und von unnötigem Ballast 

sowie Beschränkungen befreit werden. Damit sollte 

auch besser auf die Herausforderungen und Chancen 

einer EU mit 27 Mitgliedstaaten eingegangen werden. 

Zu den vereinbarten Maßnahmen gehörten die Ab

schaffung der Flächenstilllegung, die schrittweise An

hebung der Milchquoten bis zu ihrem endgültigen 

Wegfall im Jahr 2015 und die Umwandlung der Markt

intervention in ein reines Sicherheitsnetz. Außerdem 

wurde die Erhöhung der Modulation beschlossen. Den 

Mitgliedstaaten wurde darüber hinaus die Möglichkeit 

eingeräumt, Milchbauern in schwierig zu bewirtschaf

tenden Regionen bei der Anpassung an die neue 

Marktlage zu helfen. 

Vertrag von Lissabon (2009) - Mit dem Vertrag von 

Lissabon wurden die Kompetenzen des Europäischen 

Parlaments bei der Mitbestimmung in der Gesetzge

bung und im EU-Haushalt (Budgetrecht für die Ge

meinsame Agrarpolitik) ausgebaut. Die EU-Landwirt

schaftsminister sind künftig gezwungen, sich mit den 

Mitgliedern des Europaparlaments bei der Gesetzge

bung und im Agrarhaushalt zu einigen. Im Rahmen der 

künftigen Weiterentwicklung der Agrarpolitik wirkt das 

Parlament verstärkt mit. Der Rat (der Europäischen 

Union - Ministerrat) kann durch den Vertrag von Lissa

bon nun mit Mehrheit (nicht mehr nur einstimmig) über 

konkrete Agrarpreise und Beihilfen entscheiden, die die 

EU-Kommission vorschlägt. 

EU-Agrarpolitik 2014 bis 2020 - Die nach wie vor in

tensiv diskutierten EU-Legislativvorschläge für Direkt

zahlungen und die EU-Agrarpolitik (GAP) von 2014 bis 

2020 haben neben einer rentablen Nahrungsmitteler

zeugung verstärkt eine nachhaltige, ressourcenscho

nende Bewirtschaftung, den Klimaschutz und eine aus

gewogene Entwicklung der ländlichen Räume zum Ziel. 

Insgesamt wurden vom EU-Parlament über 7.000 Än

derungsanträge eingebracht. Nach intensiven Verhand

lungen haben am 16. Dezember 2013 das Europäische 

Parlament in Brüssel und auch der Agrarrat dem Ge

samtpaket sowie den Übergangsregeln für 2014 zuge

stimmt. Aufgrund der verschiedenen Widerstände 

wurden den Mitgliedstaaten neue Gestaltungsspiel

räume ermöglicht. So können bei der nationalen Um

setzung der besonderen Rolle der bäuerlichen Fami

lienbetriebe entsprechend den jeweiligen Bedingungen 

vor Ort Rechnung getragen werden. Deutschland kann 

ab 2015 6,2 Mrd. € (1. Säule: 5 Mrd. €, 2. Säule 

1,2 Mrd. €) verteilen. Für die nachfolgenden, lange um

strittenen Vorschläge werden folgende Vorgaben um

gesetzt: 

	 Greening: 30 % der Direktzahlungen (1. Säule) kön

nen Landwirte als ‛Ökologisierungsprämie‚ nur 

dann erhalten, wenn sie konkrete Umweltleistun

gen erbringen. Diese umfassen den Erhalt von Dau

ergrünlandflächen (wie Wiesen und Weiden), eine 

verstärkte Anbaudiversifizierung (größere Vielfalt bei 

der Auswahl der angebauten Feldfrüchte) sowie die 

Bereitstellung so genannter "ökologischer Vorrang

flächen" (ab 2015: 5 %) auf Ackerland. 

	 Auf die ursprünglich vorgesehen Kappung (150.000 

bis 300.000 €) und Deckelung (über 300.000 €) der 

Basis-Prämie (70 % der Direktzahlungen) wurde zu 

Gunsten einer Umverteilungsprämie verzichtet. 

Kernbestandteil des nun auf Bundesebene gefun

denen Kompromisses ist die stärkere Förderung 

kleiner und mittlerer Betriebe, die fortan zusätzliche 

Prämien in Höhe von 50 € für die ersten 30 ha und 

30 € für die weiteren 16 ha erhalten. 

	 Es erfolgt zudem in Deutschland eine zweckgebun

dene Umschichtung von 4,5 % der Mittel aus der 

ersten in die zweite Säule, die in den jeweiligen 

Bundesländern verbleiben sollen (Grünland, Raufut

terprämie, Klimaschutz, tiergerechte Haltung u. a.). 

	 Die Direktzahlungen sollen nur an aktive Landwirte 

erfolgen. Die Definition des aktiven Landwirtes ist 

nach wie vor in der Diskussion. 

	 Gemäß einem Entwurf der Bundesregierung ist 

vorgesehen, dass im Jahr 2015 die Zahlungsan

sprüche neu zugeteilt werden, wobei die bestehen
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Die Qualitätssicherungssysteme konzentrieren sich auf 

abgegrenzte, i.d.R. standardisierte Bereiche und Auf

gaben der Produktqualität sowie der Prozesssicherheit. 

Im Fokus der Prozesssicherheit stehen dabei die Ge

währleistung der Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung 

spezieller Herstellungsanforderungen sowie deren Do

kumentation und Transparenz. Stufenübergreifende 

Qualitätssicherungssysteme erfassen nicht nur die 

Ebene der Urproduktion, sondern alle Ebenen des Pro

duktions- und Vermarktungsprozesses vom Vorprodukt 

bis zur Ladentheke. Ziel ist die durchgängige Qualitäts

sicherung und ein lückenloser Informationsfluss ent

lang der Lebensmittelherstellungskette. Die damit ver

bundene Rückverfolgbarkeit von Produkten und Vorleis

tungen soll Vertrauen in die Qualität der Erzeugnisse 

schaffen. 

Wird Qualitätssicherung gleichzeitig dem Verbraucher 

gegenüber als Verkaufsargument gebraucht, so kann 

das Qualitätssicherungssystem zum Bestandteil eines 

Marken- oder Absatzförderungsprogramms und damit 

zum Marken- bzw. Warenzeichen werden. 

Inzwischen stellt die externe Zertifizierung im Rahmen 

von Qualitätssicherungssystemen für viele Produktbe

reiche der Land- und Ernährungswirtschaft eine Vo

raussetzung für die Listung im Lebensmitteleinzelhan

del dar. Im Bereich des Ökologischen Landbaus ist der 

Marktzugang für landwirtschaftliche Erzeugnisse seit 

jeher an die Einhaltung der Öko-Standards gebunden. 

Für die konventionelle Landwirtschaft ist mittlerweile 

der Nachweis externer Zertifizierungen als Vorlieferant 

für den Lebensmitteleinzelhandel ebenfalls flächende

ckend notwendig. 

Der Landwirt muss auch in Folge der EU-Hygiene- und 

Qualitätspakete intensiver als in der Vergangenheit die 

Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten und die Rechtmäßig

keit seines Handelns beweisen. Neben Anforderungen 

der privatwirtschaftlichen Qualitätssicherung sind die 

zahlreichen fachrechtlichen Vorgaben und Haftungsrisi

ken in der Land- und Ernährungswirtschaft zu beach

ten. Diese Regelungen sowie die Ausdehnung der Pro

dukthaftung erfordert von den Unternehmen (ein

schließlich der landwirtschaftlichen Erzeuger) eine stär

kere Berücksichtigung und Dokumentation von quali

tätssichernden Maßnahmen im Produktionsprozess. Er 

kann sich dazu in seiner Eigenverantwortung als Le

bens- und Futtermittelunternehmer der Maßnahmen 

und Systeme der privatwirtschaftlichen Qualitätssiche

rung bedienen. Die Teilnahme an Qualitätssicherungs

systemen ist oftmals sogar unausweichlich, um gleich

zeitig den Forderungen des Handels und den gesetzli

chen Vorschriften nachzukommen. Im Folgenden wer

den die derzeit wichtigsten Qualitätssicherungssyste

me kurz dargestellt: 

Ökolandbau 

Für ökologische 

Lebensmittel er

 

folgte bereits in den 1980er-Jahren eine stufenüber

greifende Abstimmung der Kontrollen zur Sicherung 

der Qualitätsziele im gesamten Herstellungs- und Ver

marktungsprozess. Die EG-Verordnungen zum ökologi

schen Landbau (EWG Nr. 2092/91 bzw. ab 01.01.2009 

(EG) VO Nr. 834/2007 und (EG) VO Nr. 889/2008) si

chern seit 1991 die hohen Anforderungen an die Pro

zessqualität ökologisch erzeugter Lebensmittel EU-weit 

gesetzlich ab. Die Auflagen der deutschen Verbände 

Bioland, Biokreis, Biopark, Demeter, Ecoland, Ecovin, 

Gäa, Naturland und Verbund Ökohöfe übersteigen in 

der Regel die gesetzlichen Mindeststandards der EG

Öko-Verordnung. Es werden stufenübergreifend alle an 

der Produktion von Öko-Lebens- und Futtermitteln be

teiligten Betriebe externen Prozess- und Qualitätskon

trollen unterzogen (näheres in Kapitel 14 ökologische 

Erzeugnisse). 

QS - Qualität und Sicherheit - Das 

Prüfsystem QS steht für eine freiwillige 

stufenübergreifende Systempartner

schaft aller an der Erzeugung eines Le

bensmittels beteiligten Betriebe. Ziel 

ist es, die Produktionsprozesse der Le

bensmittel vom Feld und Stall bis zur 

Ladentheke für den Verbraucher transparent zu ma

chen. Die QS GmbH wurde 2001 gegründet. Im Mittel

punkt stand zunächst die Zertifizierung von Fleisch 

(Rind, Schwein, Geflügel). Inzwischen erfasst das QS-

Prüfsystem auch die Bereiche Obst, Gemüse, Kartof

feln, Tiertransport und verschiedene Servicepakete 

(Milchproduktion, Legehennenhaltung, Ackerbau, Grün

landnutzung, Feldfutterbau). Das QS-Prüfsystem wird 

von den Hauptgesellschaftern (Verbände der Futtermit

tel- und Fleischwirtschaft, Lebensmittelhandel, Deut

scher Bauernverband) und weiteren produktspezifi

schen Fachgesellschaftern getragen. Ende 2013 nah

men bundesweit in der Systemkette Fleisch über 

68.600 Erzeuger, 575 Schlacht- / Zerlege- / Verarbei

tungs-, fast 3.000 Futtermittel- und 1.600 Tiertrans

portbetriebe teil. Im Lebensmitteleinzelhandel über

prüft QS über 23.000 deutsche Geschäfte. Damit hat 

das QS-Prüfsystem nach eigenen Angaben auf Erzeu

gerebene eine Marktdurchdringung von 70 % (Rinder) 

bis 95 % (Geflügelmast, Schweinehaltung), bei Misch

futter ebenso wie beim Schlachten von 100 %, im Tier

transport von 80 % und bei den Fleischverarbeitern von 

30 %. Im Bereich Obst/Gemüse/Kartoffeln nehmen in 

Deutschland über 23.000 Betriebe teil. Neben mehr als 

8.000 Erzeugern werden etwa 500 Großhändler, 30 

Logistikunternehmen und 14.500 Geschäfte des Le

bensmitteleinzelhandels überprüft. 

QM Milch - QM Milch ist eine Ini

tiative des Deutschen Bauernver- QM Milch 
bandes, des Deutschen Raiffei

senverbandes und des Milchindustrieverbandes. Durch 

QM Milch wurde ein bundeseinheitlicher Rahmen für 

die Stufe Milcherzeugung geschaffen, um aus privat

wirtschaftlicher Sicht notwendige Qualitätssiche
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rungsmaßnahmen zu harmonisieren. Falls die abneh

mende Molkerei an QM Milch teilnimmt, werden die 

Systemanforderungen verbindlich in die Milchlieferver

träge für die landwirtschaftlichen Erzeuger aufgenom

men. Deutschlandweit sind ca. 62.500 Milchviehhalter 

(2011) eingebunden. 

GLOBALGAP - Ziel 

von GLOBALGAP ist 

es, einen weltweiten 

Referenzstandard für ‛Gute Agrar Praxis‚ (GAP) zu 

etablieren und mit ihm bereits bestehende Qualitätssi

cherungssysteme in einem spezifischen Benchmar

king-Verfahren anzuerkennen. Dadurch sollen Produkti

onsprozesse auf internationaler Ebene vereinheitlicht 

und gleichzeitig die unterschiedlichen gesetzlichen Re

gelungen durch den privatwirtschaftlichen Standard 

harmonisiert werden. GLOBALGAP (früher EUREPGAP) 

ist ein horizontales Qualitätssicherungssystem für die 

Erzeugerebene, das in Deutschland vor allem bei Obst, 

Gemüse und Kartoffeln Bedeutung erlangt hat. 

Inzwischen wurden zahlreiche weitere Bereiche der 

Land- und Fischwirtschaft in den gesamtbetrieblichen 

Standard ‛Integrated Farm Assurance‚ (IFA) integriert. 

Daneben sind spezielle Standards mit Sozialaspekten 

(oder für den Tiertransport u. a.) entwickelt worden. 

Verarbeitung und Handel sind bei GLOBALGAP nicht 

eingebunden. Im Vordergrund steht die Bewertung 

landwirtschaftlicher Betriebe als Rohstofflieferanten 

durch den Handel. In Deutschland werden ca. 9.000 

Erzeuger (2011) nach dem GLOBALGAP-Standard 

zertifiziert. 

IFS - Der International Food Standard 

(IFS) ist der Lebensmittel-Qualitäts

und Sicherheitsstandard des deut

schen und europäischen Einzelhan

dels. Er wurde zunächst zur Auditie

rung von Eigenmarkenproduzenten 

entwickelt. Er dient der einheitlichen 

Überprüfung der Lebensmittelsi

cherheit und des Qualitätsniveaus 

der Produzenten. Seit 2003 ist er von der Global Food 

Safety Initiative ("GFSI") anerkannt. Schwerpunkte des 

IFS-Standards sind u. a. Hygiene, Qualitätsmanage

ment-("QM")-Dokumentation, Rückverfolgbarkeit und 

die Behandlung von speziellen Fragen wie "GVO"

Kennzeichnung, Allergene usw. Im Herbst 2008 wur

den von den Trägern des IFS an den International Food 

Standard angelehnte Standards für den Non-Food-

Bereich entwickelt. Diese sind gemeinsam mit dem In

ternational Food Standard unter der Bezeichnung Inter

national Featured Standard zusammengefasst. Zum 

1.4.2013 trat der IFS Food 6 Standard in Kraft. 

EU-Schutz 

Viele Agrar

erzeugnisse 

und regiona

le Lebens

mittel werden in ihrem angestammten Herkunftsgebiet 

oder auch darüber hinaus besonders geschätzt. Um zu 

verhindern, dass die Namen von Erzeugnissen mit Her

kunftsbezeichnungen z. B. durch Nachahmungen miss

bräuchlich verwendet werden, hat die Europäische 

Kommission die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 erlas

sen, die von der neuen Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 

vom 21.11.2012 über ‛Qualitätsregelungen für Ag

rarerzeugnisse und Lebensmittel‚ abgelöst wurde. Da

nach können Agrarerzeugnisse und Lebensmittel mit 

Herkunftsbezeichnungen durch Eintragung in ein von 

der Europäischen Kommission geführtes Verzeichnis 

entweder als ‛geschützte geografische Angabe‚ 

(g.g.A.), als ‛geschützte Ursprungsbezeichnung‚ (g.U.) 

oder als ‛garantiert traditionelle Spezialitäten‚ (g.t.S.) 

europaweit einen markenähnlichen Schutz erhalten. 

Die charakteristischen Merkmale einer geschützten 

Herkunftsbezeichnung wie z. B. Herstellungsverfahren 

und geografisches Gebiet werden bei der Europäischen 

Kommission in einer sogenannten Spezifikation (Pro

duktbeschreibung) hinterlegt und entsprechend kontrol

liert. Jeder Erzeuger oder Verarbeiter ist berechtigt, ein 

Agrarerzeugnis oder Lebensmittel mit einer geschütz

ten Herkunftsbezeichnung gemäß Verordnung (EU) Nr. 

1151/2012 zu vermarkten, wenn die Anforderungen der 

jeweiligen Spezifikation erfüllt werden und sich das Un

ternehmen dem Kontrollsystem unterstellt, für das in 

Deutschland die Bundesländer zuständig sind. Bei der 

geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) müssen Er

zeugung, Verarbeitung und Herstellung eines Erzeug

nisses in einem abgegrenzten geografischen Gebiet 

nach einem anerkannten und festgelegten Verfahren 

erfolgen. Bei der geschützten geografischen Angabe 

(g.g.A.) wird ein Erzeugnis im geschützten geografi

schen Gebiet erzeugt und/oder verarbeitet und/oder 

hergestellt. Für Deutschland wurden bis 15.4.2014 

neun Lebensmittel nach g.U. und 69 Produkte (48 Le

bensmittel, neun Biere, und ein Leinöl) nach g.g.A. in 

das Verzeichnis der Europäischen Kommission (DOOR) 

eingetragen und geschützt. Für g.t.S. sind keine deut

schen Produkte gemeldet. Beispiele für Produkte aus 

anderen Ländern sind Parma- und Serrano-Schinken, 

Mozzarella, Budweiser Bier. 

1.3.4	 Struktur der Land- und Ernährungs
wirtschaft in Deutschland 

Landwirtschaft - In Deutschland gab es 2013 noch 

285.000 landwirtschaftliche Betriebe (ab 5 ha). Auf Ba

sis der Landwirtschaftszählung 2010 gehören 89 % der 

Betriebsgröße unter 100 ha an, die ca. 45 % der Ge

samtfläche bewirtschaften. Mit 1,1 Mio. Arbeitskräften 

beschäftigt die Landwirtschaft 1,6 % der deutschen 

Erwerbstätigen. 52 % sind Familienarbeitskräfte, die 

durch 195.500 ständig angestellte Arbeitskräfte und 

rund 334.000 Saisonarbeitskräfte ergänzt werden. 

91,3 % der Betriebe sind der Rechtsform nach Einzel-

unternehmen, wovon 50 % im Nebenerwerb mit einer 

durchschnittlichen Betriebsgröße von 25,6 ha LF wirt

schaften. Die Haupterwerbsbetriebe bewirtschaften 
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